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Titel:

Auffüllung von Waldgrundstücken mit Inertmaterial: Waldbewirtschaftungsmaßnahme oder 
Deponie nach KrWG?

Normenketten:
BayBO Art. 2 Abs. 1 S. 3 Nr. 1, Art. 56 Abs. 1 Nr. 6, Art. 59, Art. 68 Abs. 1 S. 1
KrWG § 3 Abs. 27, § 35 Abs. 1, Abs. 2
BauGB § 35 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 Nr. 5

Leitsätze:
1. Lehnen die Kläger es dezidiert ab, eine beantragte Verfüllung als abfallrechtlichen Vorgang zu 
betrachten, kommt es für sie nicht in Betracht, eine Legalisierung der Verfüllung über eine Planfeststellung 
als Abfalldeponie nach §§ 3 Abs. 27, 35 Abs. 2 KrWG bzw. über eine immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung nach § 10 BImSchG i.V.m. § 35 Abs. 1 KrWG zu erreichen. Verpflichtungsklagen, die allein 
darauf gerichtet sind, die Erteilung einer bauaufsichtlichen Genehmigung nach Art. 68 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 
Art. 59 BayBO zu erreichen, können insofern nicht anders ausgelegt oder umgedeutet werden. (Rn. 21) 
(redaktioneller Leitsatz)
2. Die Erteilung einer Baugenehmigung scheidet nach Art. 56 Abs. 1 Nr. 6 BayBO aus, wenn es sich um 
eine Anlage handelt, die einer Genehmigung nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (heute: 
Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG -) bedarf. (Rn. 25) (redaktioneller Leitsatz)
3. Haben die Kläger keinen forstwirtschaftlichen Betrieb inne, dem die Auffüllung dienen würde, handelt es 
sich bei der Auffüllung nicht um ein privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB, das im Außenbereich 
zulässig ist. Das Vorhaben ist dann bauplanungsrechtlich - selbst unter Zugrundelegung einer 
Waldbewirtschaftungsmaßnahme - unzulässig, Art. 59 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 35 BauGB. Reine 
Liebhaberei und (Brenn-)Holzgewinnung lediglich für den Eigenbedarf genügt nicht.(Rn. 31) (redaktioneller 
Leitsatz)

Schlagworte:
Abgrenzung baurechtliches Verfahren auf Genehmigung einer Aufschüttung zur abfallrechtlichen 
Beseitigung, Auffüllung von Waldgrundstücken mit Inertmaterial, Deponie, Auslegung, Umdeutung, Abfall, 
Auffüllung, Baugenehmigung, Anlage, Abfalldeponie, Planfeststellung, Genehmigung, Immissionsschutz, 
forstwirtschaftlicher Betrieb, Holz, Brennholz, Liebhaberei, Privilegierung
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Tenor

1. Die Klagen werden abgewiesen.

2. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens.

Tatbestand

1
Die Kläger begehren eine Baugenehmigung für die Auffüllung ihrer Waldgrundstücke.

2
Der Kläger zu 1. ist Eigentümer des Grundstücks FlNr. …, die Kläger zu 2. und zu 3. sind Eigentümer des 
Grundstücks FlNr. …, die Kläger zu 4. und zu 5. der Grundstücke FlNr. … und … und der Kläger zu 6. des 
Grundstücks FlNr. …, jeweils der Gemarkung …, Gemeinde … Es handelt sich um Waldgrundstücke, die 
unmittelbar aneinander anschließen. Der Vorhabenbereich umfasst eine Fläche von ca. 1,9 ha und liegt 
zwischen den Orten …, … und … Das am westlichsten gelegene Flurstück … ist vom Vorhaben nur 
teilweise erfasst. Die Fläche ist im Norden und Osten von einem landwirtschaftlichen Weg umgrenzt, im 
Süden durch die Bahnlinie … Das Gelände fällt von Norden nach Süden etwa 20 m ab, von Osten nach 



Westen ca. 14 m. Diagonal durch die Fläche zieht sich ein Graben, der von Nord-Ost nach Süd-West 
ebenfalls abfällt. Die südlich vorbeiführende Bahnlinie liegt höher als das Waldgelände, zu dem hin eine 
Abböschung besteht. Nordöstlich des Vorhabenbereichs befinden sich zwei Weiher, westlich und östlich 
schließt sich weiteres Waldgebiet an, im Norden eine nicht bewaldete Freifläche.

3
Für den Vorhabenbereich liefen ab September 2012 Gespräche zwischen der Firma U. … … aus …, die 
u.a. als Bauträger für schlüsselfertiges Bauen tätig ist, und dem Landratsamt … zur Errichtung einer 
Erdaushubdeponie bzw. einer Inertabfalldeponie bzw. ab 2014 bezüglich einer immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung für ein Langzeitlager für Baumaterial. In der Folge wurden Bauleitplanverfahren zur Änderung 
des Flächennutzungsplans und zur Aufstellung eines Bebauungsplans für die Vorhabengrundstücke 
eingeleitet (Aufstellungsbeschluss der Gemeinde … vom … zur Ausweisung eines Sondergebiets 
„Geländeauffüllung zur Verbesserung der forstwirtschaftlichen Nutzbarkeit“), die bis heute nicht zur 
Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplan geführt haben.

4
Im Mai 2017 setzte sich im Landratsamt die Rechtsauffassung durch, dass es sich beim geplanten 
Vorgehen um eine Abfallentsorgung handele und die Deponierung einer abfallrechtlichen Planfeststellung 
bedürfe, die eine Bedürfnisprüfung voraussetze. Eine Einstufung als Abfallverwertung mit der Möglichkeit 
der Behandlung als baurechtliche Auffüllung wurde kritisch gesehen. Dies wurde der Fa. U. … mit 
Schreiben vom 23. Mai 2017 mitgeteilt. Hierauf meldeten sich mit Schreiben vom 11. Oktober 2017 erstmals 
die Kläger beim Landratsamt … und unterstützten die Auffüllung ihrer Grundstücke, die ihnen erstmals 
einen finanziellen Nutzen bzw. eine Entschädigung für ihre Waldgrundstücke einbrächte.

5
Am 8. Mai 2018 fand im Landratsamt eine Besprechung zwischen den Geschäftsführern der Fa. U. …, 
Vertretern des Abfallrechts und des Naturschutzes im Landratsamt …, dem Wasserwirtschaftsamt … und 
dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten … (AELF) statt. In diesem verwies der Geschäftsführer 
der Fa. U. … auf den Wunsch der Landwirte auf Auffüllung ihrer Grundstücke zur besseren Bewirtschaftung 
der Flächen und auf die Schwierigkeit der Fa. U. …, Erdaushub ortsnah und preisgünstig 
unterzubekommen. Der Vertreter des AELF verwies darauf, dass die Auffüllung keine Verbesserung für die 
forstwirtschaftliche Nutzung der Flächen bedeute und es viele Waldgebiete im Landkreis … mit sehr steilen 
Hängen und Gräben gebe. Durch die Auffüllung würde gewachsener Boden zerstört und es könne über 
Jahre keine Nutzung erfolgen; es sei nicht klar, ob überhaupt eine Wiederbewaldung möglich sei. Seitens 
der Vertreter des Abfallrechtes wurde auf die sehr hohen Bau- und Betriebskosten einer derartigen Deponie 
verwiesen und angesichts der mengenmäßig geringen Abfallmengen im Landkreis … aufgrund allgemein 
bestehender hoher Verwertungsquoten von Bau-Abfällen die Rentabilität einer Deponie angezweifelt.

6
Mit Bauantrag vom 27. Februar 2019 beantragten die Kläger die Baugenehmigung für die Auffüllung ihrer 
Waldflächen zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit. In der beigefügten Baubeschreibung 
wird auf eine bestehende Kahlfläche in dem Waldgebiet hingewiesen. In der Auffüllfläche von ca. 1,9 ha 
ergebe sich ein Auffüllvolumen von ca. 60.000 m³. Bei dem zu verfüllenden Aushub handele es sich um 
nicht kontaminiertes, natürlich anstehendes und umgelagertes Locker- und Festgestein nach DIN 18196 
sowie um Baggergut, das bei Baumaßnahmen ausgehoben oder abgetragen werde. Die Auffüllhöhe werde 
dem bestehenden Gelände angepasst. Das derzeitige Gelände habe ein Gefälle von 15%. Es sei eine 
Auffüllung von ca. 8% geplant. Die Auffüllung solle in vier Abschnitten von West nach Ost erfolgen und in 
ca. 20 Jahren abgeschlossen sein. Rodung und Wiederaufforstung erfolge abschnittsweise vor und nach 
der Auffüllung. Der bestehende Entwässerungsgraben werde an den östlichen Rand der Auffüllung verlegt. 
Zum Schichtenaufbau weisen die Baupläne eine zweilagige Basisabdichtung von jeweils 0,25 m, eine 
Entwässerungsschicht von 0,20 m, ca. 8 m Verfüllmaterial (Erdaushub, Bauschutt), 1,5 m reinen Erdaushub 
und 0,20 m Oberboden aus. Den Bauunterlagen war zudem ein landschaftspflegerischer Begleitplan des 
Landschaftsarchitekten … vom 28. Februar 2019 mit „Anhang 1: Prüftabellen zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung“ und ein Antrag auf eine beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis nach § 10 
Abs. 1 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG beigefügt.
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Die Gemeinde … erteilte zum Vorhaben ihr gemeindliches Einvernehmen mit Beschluss vom 25. März 
2019.

8
Das AELF führte im Rahmen der Beteiligung öffentlicher Stellen am 3. Juni 2019 aus, dass bei der 
Aufschüttung mit Bauaushub die vorhandene Restbestockung im Gebiet komplett entfernt werden müsse 
und gewachsener Boden überschüttet und damit zerstört werde. Die Auffüllung führe nicht zu einer 
Verbesserung der forstlichen Nutzung. Die genannten Böschungswinkel von 1 : 3 (Gutachten) bzw. 1 : 2 
(Pläne) seien bei Starkniederschlägen stark erosionsgefährdet. Die Winkel passten auch nicht zu dem 
genannten Ziel der Verbesserung der Bewirtschaftung. Das Vorhaben werde als Errichtung einer Deponie 
bewertet, für die eine Rodungsgenehmigung zu prüfen sei.

9
Das Sachgebiet Technischer Umweltschutz im Landratsamt … machte erhebliche Bedenken aus 
naturschutzfachlicher Sicht geltend und verwies auf nicht eindeutige Antragsunterlagen, die in dem Punkt, 
ob Bauschutt eingelagert werde, widersprüchlich seien. Der Schichtenaufbau entspreche dem einer 
Deponie und sei für die Optimierung der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzbarkeit nicht erforderlich. Der 
vorhandene Graben erfülle die Funktion eines Wanderkorridors für Tiere und Pflanzen und verbinde die 
Teiche sowie die Waldflächen beidseits der Bahnlinie mit der Tal-Aue der … Die Zerstörung sei nach § 30 
BNatSchG verboten. Ein Nachweis der Eingriffserheblichkeit und der Ermittlung des 
Kompensationsumfangs sei in den Antragsunterlagen nicht enthalten. In den Unterlagen werde die 
Berücksichtigung der Vorgaben einer artenschutzrechtlichen Prüfung genannt, eine solche liege aber nicht 
vor. Die Eingriffserheblichkeit sei höher als die erreichbare ökologische Funktion der Folgenutzung, so dass 
der Eingriff nicht ausgeglichen und damit unzulässig sei. Eine Aktualisierung der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) von 2016 sei nicht vorgenommen worden. Der 
landschaftspflegerische Begleitplan erfülle nicht die Mindestanforderungen nach der Bayerischen 
Kompensationsverordnung; es sei die 20jährige Betriebsdauer zu berücksichtigen.

10
Das Wasserwirtschaftsamt … verwies auf eine weiter gültige Stellungnahme vom 7. Dezember 2016, in der 
u.a. darauf hingewiesen worden war, dass die Verfüllung des Baches einen planfeststellungs- bzw. 
plangenehmigungspflichtigen Gewässerausbau im Sinne von § 67 Abs. 2 WHG darstelle.

11
Das Sachgebiet Abfallwirtschaft gab ein Schreiben an die Fa. U. … vom 31. Juli 2019 zum Vorgang, 
wonach dieser mitgeteilt worden sei, dass die Genehmigungsvoraussetzungen zur Errichtung einer Deponie 
insbesondere mangels Planrechtfertigung nicht gegeben seien. Auf die Gespräche seit 2012 wurde 
verwiesen.

12
Im Rahmen der Anhörung zur Ablehnung der Baugenehmigung kam es zu umfangreichem Schriftverkehr 
zwischen den Parteien (unter Einbeziehung politischer Vertreter auf kommunaler Ebene). Das AELF 
bestätigte in einer E-Mail vom 9. März 2020 seine Stellungnahme vom 6. Juni 2019 und gab an, bei einem 
nochmaligen Ortstermin in dem klagegegenständlichen Waldgebiet hangabwärts drei ältere Wege erkannt 
zu haben, die für die Holznutzung herangezogen werden können, ohne dass es wie von den Klägern 
vorgetragen eines kostenintensiven Bewirtschaftungsverfahrens wie im Hochgebirge bedürfe. Flächen 
dieser Art seien in Franken keine Seltenheit und würden mit Schlepper und Seilwinde bearbeitet.

13
Mit Bescheid vom 24. März 2020 wurde der Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung abgelehnt. Zur 
Begründung wurde ausgeführt, dass keine sachliche Zuständigkeit der Unteren Bauaufsichtsbehörde 
bestehe; es sei kein Baugenehmigungsverfahren, sondern ein Genehmigungsverfahren nach dem 
Kreislaufwirtschaftsgesetz durchzuführen, Art. 56 Satz 1 Nr. 6 BayBO. Außerdem sei die Auffüllung 
bauplanungsrechtlich unzulässig. Es handele sich nicht um ein privilegiertes Vorhaben im Sinne von § 35 
Abs. 1 BauGB, da das Vorhaben wegen der Zerstörung gewachsenen Bodens keinem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb diene. Auch durch die Anlegung der starken Böschungswinkel sei keine 
Verbesserung der forstlichen Nutzung zu erwarten. Ein durchschnittlicher Land- bzw. Forstwirt nehme nicht 
über einen Zeitraum von 20 Jahren Ertragseinbußen hin. Insgesamt erwecke das Vorhaben den Eindruck, 
dass der Zweck in der Beseitigung von Erdmaterial liege. Dies widerspreche dem Flächennutzungsplan, § 



35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB. Belange des Naturschutzes seien beeinträchtigt, § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 
BauGB, und es liege ein erheblicher Eingriff in das Orts- und Landschaftsbild vor. Durch die Verfüllung des 
Baches würden wasserrechtliche Belange beeinträchtigt, § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 BauGB.

14
Mit beim Verwaltungsgericht Ansbach am 16. April 2020 eingegangenem Schriftsatz ihres 
Prozessbevollmächtigten erhoben die Kläger Klage gegen den Bescheid vom 24. März 2020.

15
Der Beklagte beantragte mit Schriftsatz vom 14. Mai 2020,

die Klagen abzuweisen.

16
Die Klägerseite beantragte mit Schriftsatz vom 27. August 2020,

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 24. März 2020 zu verpflichten, den Klägern die 
beantragte Baugenehmigung für die Auffüllung zur Verbesserung der forstwirtschaftlichen Nutzbarkeit ihrer 
Grundstücke zu erteilen.
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Zur Begründung wurde vorgetragen, dass es sich bei dem Vorhaben nicht um eine Beseitigungsanlage zur 
Ablagerung von Abfällen im Sinne von § 3 Abs. 27 KrWG handele, die gemäß § 35 Abs. 2 Satz 1 KrWG der 
Planfeststellung bedürfe, sondern um eine baugenehmigungspflichtige Aufschüttung im Sinne von Art. 2 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 BayBO. Auf die Art und Weise der Aufschüttung komme es dabei nicht an. Es sei auch 
keine bauplanungsrechtliche Unzulässigkeit gegeben. Um einem Betrieb zu dienen, bedürfe es keiner 
zwingenden Erforderlichkeit für den Betrieb. Es genüge, wenn die Maßnahme dem Betrieb gewidmet sei. 
Auf Entwässerungsschicht und Basisabdichtung, die der Beklagte als Indiz für eine Deponie ansehe, könne 
verzichtet werden, da nur unbelasteter Erdboden eingebaut werden soll. Durch die Auffüllung in vier 
Abschnitten erfolge auch eine abschnittsweise Wiederaufforstung. Hierdurch werde der Eingriff in 
Landschaft und Natur minimiert. Bei dem genannten Bach handele es sich nur um einen Wassergraben, 
aber nicht um ein Gewässer dritter Ordnung. Es werde eine Wiederbepflanzung mit zukunftsfähigen 
Baumarten stattfinden und dadurch auch den Klimaveränderungen Rechnung getragen. Auf ein Schreiben 
des Planungsbüros vom 9. Oktober 2019 an den Beklagten wird hingewiesen.
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Mit Schriftsatz vom 4. November 2020 legte der Beklagte eine Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts 
… vom 8. Oktober 2020 vor. Danach handelt es sich bei dem die Vorhabengrundstücke durchziehenden 
Graben um ein dauerhaft wasserführendes Gewässer III. Ordnung (Festlegung im Rahmen des 
Flurbereinigungsplans vom 28.5.2009). Die vorgesehene Verrohrung und Umgestaltung stelle damit einen 
plangenehmigungspflichtigen Gewässerausbau nach § 67 Abs. 2 WHG dar. Weiter wurde auf die 
Vorplanungen für eine Deponie seit dem Jahr 2012 durch die Fa. U. … verwiesen und auf die Einreichung 
eines Vorabzugs eines Antrags auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur „Errichtung eines 
Langzeitlagers LK 0 bei …“; die Planung sei vom Landratsamt … abgelehnt worden, zur formellen 
Antragstellung sei es dann nicht mehr gekommen, aber versucht worden, das Vorhaben über einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan genehmigungsfähig zu machen.

19
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakte und die beigezogenen 
Behördenakten einschließlich der Akte zur Errichtung eines Langzeitlagers LK 0 bei … sowie zur 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans inklusive Änderung des Flächennutzungsplans 
Bezug genommen. Für den Verlauf der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift 
verwiesen.

Entscheidungsgründe

20
Die Klagen auf baurechtliche Genehmigung der beantragten Ablagerungen bzw. auf das Einbringen von 
Inertabfällen auf die Grundstücke der Kläger sind als Verpflichtungsklagen in Form der 



Versagungsgegenklagen (§ 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO) zulässig, aber unbegründet und deshalb abzuweisen. 
Die Kläger haben keinen Anspruch auf die begehrte Baugenehmigung, § 113 Abs. 5 VwGO.

1.

21
Die erhobenen Verpflichtungsklagen sind, wie sich dem Vorbringen der Klägerseite entnehmen lässt, allein 
auf die Erteilung einer bauaufsichtlichen Genehmigung nach Art. 68 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 59 BayBO 
gerichtet, nicht hilfsweise auf eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
oder dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Die Kläger lehnen es dezidiert ab, die beantragte Verfüllung 
als abfallrechtlichen Vorgang zu betrachten. Eine Legalisierung der Verfüllung über eine Planfeststellung als 
Abfalldeponie nach §§ 3 Abs. 27, 35 Abs. 2 KrWG bzw. - sollte dies einschlägig sein - über eine 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 10 BImSchG i.V.m. § 35 Abs. 1 KrWG kommt für sie 
ersichtlich nicht in Betracht, sondern widerspricht nach der eindeutigen Antrags- und Klagebegründung 
ihrem Begehren. Entsprechende Anträge sind bei der dafür zuständigen Behörde zu keinem Zeitpunkt, auch 
nicht hilfsweise, gestellt worden. Eine Auslegung oder Umdeutung in einen derartigen Antrag kommt wegen 
des entgegenstehenden Willens der Kläger damit nicht Betracht. Aufgrund des erheblich erhöhten 
Prüfungsumfangs im Rahmen eines Planfeststellungsverfahren oder förmlichen Verwaltungsverfahrens mit 
erheblichen weiteren formellen wie materiellen Hürden wie Umweltverträglichkeitsprüfung (vgl. § 35 Abs. 2 
Satz 2 KrWG), Bedürfnisprüfung, Prüfung von Standortalternativen und Verfahrensförmlichkeiten nach Art. 
64 ff. bzw. 72 ff. BayVwVfG wäre insoweit Entscheidungsreife auch nicht gegeben. Was die abfallrechtliche 
Planfeststellung betrifft, spräche zudem die Unzuständigkeit des Landratsamtes …, an das sich die Kläger 
trotz anwaltlichem Beistands bislang alleine gewandt haben, gegen ein derartiges Begehren (vgl. Art. 29 
Abs. 1 BayAbfG: Zuständigkeit der Regierung von Mittelfranken). Das Gericht ist damit auf die Prüfung der 
Erteilung einer Baugenehmigung beschränkt.
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Eine solche kommt für die beantragte Verfüllung bereits aus formellen Gründen nicht in Betracht (2). Sie ist 
auch materiell-rechtlich aufgrund bauplanungsrechtlicher Unzulässigkeit des Vorhabens im Außenbereich 
nicht erteilbar (3).

2.

23
Zwar stellt eine Auffüllung grundsätzliche eine bauliche Anlage im Sinne der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) dar, jedoch kann eine Baugenehmigung wegen vorrangiger anderer Genehmigungsverfahren nicht 
erteilt werden.

24
Nach Art. 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 BayBO gelten Aufschüttungen, soweit sie nicht unmittelbare Folge von 
Abgrabungen sind, als bauliche Anlagen. Hierzu zählen selbständige Anhäufungen jeder Art, auch solche 
durch Bauschutt oder Erdaushub (Dirnberger in Simon/Busse, Bayerische Bauordnung, Stand Dez. 2019, 
Art. 2 Rn. 154 und Rn. 155), so dass der Anwendungsbereich der BayBO grundsätzlich eröffnet ist (vgl. Art. 
1 Abs. 1 Satz 1 BayBO).
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Jedoch scheidet die Erteilung einer Baugenehmigung nach Art. 56 Abs. 1 Nr. 6 BayBO aus, wenn es sich 
um eine Anlage handelt, die einer Genehmigung nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (heute: 
Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG -) bedarf. Dies ist hier der Fall. Es handelt sich bei dem Vorhaben um 
eine Deponie nach § 3 Abs. 27 KrWG, die eine abfallrechtlichen Planfeststellung nach § 35 Abs. 2 KrWG 
nach sich zieht. Die Vorschrift des Art. 56 Abs. 1 Nr. 6 BayBO stellt dabei lediglich deklaratorisch fest, dass 
aufgrund der Konzentrationswirkung nach § 38 Abs. 1 Satz 1 KrWG, § 75 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG eine 
Baugenehmigung im Fall einer abfallrechtlichen Planfeststellung entfällt. Das Gleiche gilt nach § 35 Abs. 3 
Satz 1 KrWG i.V.m. § 74 Abs. 6 Satz 2 BayVwVfG auch im Fall einer abfallrechtlichen Plangenehmigung 
und würde auch im Fall der Einschlägigkeit einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung gelten, vgl. § 
13 BImSchG i.V.m. § 74 Abs. 6 Satz 2 BayVwVfG.

26
Die geplante Auffüllung ist als Abfalldeponierung nach §§ 3 Abs. 27, 35 Abs. 2 KrWG zu qualifizieren. Eine 
Ablagerung von Abfällen außerhalb einer Deponie ist nach § 28 Abs. 1 Satz 1 KrWG unzulässig. Eine 



planfeststellungspflichtige Abfalldeponie liegt vor, wenn in einer Anlage Abfälle beseitigt werden sollen. § 3 
Abs. 1 KrWG definiert den Begriff Abfall dabei als Stoffe oder Gegenstände, derer sich der Besitzer 
entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Der Gesetzgeber unterscheidet beim Abfallbegriff zwischen 
denjenigen Stoffen und Gegenständen, die verwertet werden sollen (Abfälle zur Verwertung) und nach § 35 
Abs. 1 KrWG immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtig sind und denjenigen, die nicht verwertet 
werden (Abfälle zur Beseitigung), die nach § 35 Abs. 2 KrWG einer Deponiezulassung bedürfen. Als 
Verwertung definiert § 3 Abs. 23 Satz 1 KrWG ein Verfahren, als dessen Hauptergebnis die Abfälle einem 
sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem sie andere Materialien ersetzen, die sonst […] verwendet 
worden wären. R 10 der Anlage 2 zum KrWG sieht als Verwertungsmaßnahme u.a. die Aufbringung auf den 
Boden zum Nutzen der Landwirtschaft oder zur ökologischen Verbesserung vor, wobei § 3 Abs. 23 Satz 2 
KrWG klarstellt, dass die in der Anlage 2 aufgeführten Verfahren nicht abschließend sind. Nach § 3 Abs. 
23a KrWG liegt eine stoffliche Verwertung vor bei einer Verfüllung, wobei die Verfüllung nach § 3 Abs. 25a 
KrWG als Rekultivierung von Abgrabungen oder zu bautechnischen Zwecken bei der Landschaftsgestaltung 
mit nicht gefährlichen Abfällen zu verstehen ist.

27
Ob von Abfall im Sinne des KrWG auszugehen ist und gegebenenfalls von Abfall zur Verwertung oder Abfall 
zur Beseitigung, beurteilt sich nach der Formulierung des § 3 Abs. 1 KrWG aus der Sicht des „Besitzers“. 
Nach § 3 Abs. 3 Satz 2 KrWG ist für die Beurteilung der Zweckbestimmung, d. h. für die Frage, ob eine 
Entledigung bzw. Entledigungsabsicht vorliegt, auf den „Erzeuger“ bzw. den „Besitzer“ der Stoffe unter 
Berücksichtigung der Verkehrsanschauung abzustellen. Demensprechend ist die Frage des Vorliegens von 
Abfall hier aus der Sicht der Fa. U. …, die die Stoffe erzeugt und zunächst in Besitz hat(te), zu beurteilen. 
Deren Entledigungsabsicht hinsichtlich des Aus- und Abbruchmaterials ist klar und eindeutig. Die Fa. U. … 
hat, wie sie in zahlreichen Gesprächen und Vorverfahren gegenüber dem Landratsamt … erklärt hat, keine 
Verwendung für das im Rahmen ihrer Bautätigkeit anfallende Material und lediglich die Absicht, dieses 
möglichst kostengünstig und ortsnah abzugeben. Für die Ablagerungen im Wald der Kläger wird von der Fa. 
U. …, wie die Kläger in der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2020 übereinstimmend erklärten, 
auch ein - wenn auch geringer - Geldbetrag von 1,00 EUR pro Kubikmeter an die Kläger gezahlt. Dies stellt 
ebenfalls ein gewichtiges Indiz für die Abfalleigenschaft dar.
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Zum gleichen Ergebnis, nämlich zum Vorliegen einer abfallrechtlich zu beurteilenden Abfallbeseitigung, 
kommt man aber auch, wenn man nicht allein auf die Fa. U. … als Erzeuger der Stoffe abstellt, sondern in 
entsprechender Anwendung der Rechtsprechung zur Abgrenzung von Abfällen zur Verwertung und solchen 
zur Beseitigung, auf den wirtschaftlichen Schwerpunkt der Maßnahme unter Berücksichtigung der 
Verkehrsauffassung (vgl. insoweit BayVGH, B.v. 3.7.2009 - 14 CS 07.966 - juris Rn. 33; BVerwG, U.v. 
14.4.2005 - 7 C 26/03 - juris Rn. 14; BVerwG, B.v. 12.1.2010 - 7 B 34/09 - juris Rn. 6). Auch unter 
Einbeziehung der Interessen der Kläger bildet den wirtschaftliche Schwerpunkt der Maßnahme die 
Abfallbeseitigung. Die Kläger betreiben die Forstwirtschaft jeweils entweder aus reiner Liebhaberei oder nur 
neben einer hauptberuflichen anderen Tätigkeit. Sie gaben in der mündlichen Verhandlung an, keine bzw. 
keine nennenswerten Einnahmen aus der Waldbewirtschaftung zu generieren. Sie bewirtschaften nach 
ihren dortigen Angaben mit 2 ha (Kläger zu 3. und zu 6.) bzw. 4 ha (Kläger zu 1.) bzw. 9 ha (Kläger zu 5.) 
jeweils nur geringe Waldflächen und sind auf die Waldbewirtschaftung nicht existentiell angewiesen. Auch 
die zeitlichen Abläufe sprechen schwerpunktmäßig für eine Abfallbeseitigungsmaßnahme der Fa. U. … 
Diese kam bereits 2012 auf das Landratsamt … mit dem Wunsch auf Ausweisung von Langzeitlagerflächen 
für Baumaterial zu, während die Kläger in der mündlichen Verhandlung angaben, dass der Wunsch auf 
Auffüllung ihrer Waldgrundstücke erst ca. im Jahr 2016 - und damit deutlich nach dem Bedürfnis der Fa. U. 
… - aufgekommen sei. Aus den Behördenakten ergibt sich abweichend von dieser Bekundung der Kläger 
zwar, dass ihre Grundstücke bereits im Jahr 2014 im Blickfeld gestanden haben, da die abgebrochenen 
Bauleitplanverfahren sich bereits auf diese Grundstücke bezogen hatten. Dies belegt andererseits aber, 
dass die Initiative zum Vorhaben, anders als die Kläger in der mündlichen Verhandlung glauben machen 
wollen, von der Fa. U. … ausging. Die Fa. U. … ist schließlich auch als Vorhabenträger der 
Bauleitplanverfahren aufgetreten und hat im Gegensatz zu den Klägern, an Behördenbesprechungen 
teilgenommen. Vom Eigeninteresse der Fa. U. … zeugt schließlich auch deren intensives politisches 
Tätigwerden mit Herantreten an Politiker kommunaler und staatlicher Ebene (vgl. insbesondere vom 
Beklagten in der mündlichen Verhandlung übergebenes Schreiben der Bayerischen Staatskanzlei vom 



24.7.2020 an den Geschäftsführer der Fa. U. … oder Schreiben des Landrates des Landkreises … an den 
Bürgermeister des … vom 21.10.2019, S. 32 der Behördenakte).
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Dafür dass es sich nach den übereinstimmenden Vorstellungen der Kläger und der Fa. U. … vorwiegend 
um eine Abfallbeseitigungsmaßnahme handelt, spricht außerdem die deponietypische Ausgestaltung der 
Flächen mit Abdichtungsschichten und Verfüllungsabschnitten, der hohe Aufwand der Maßnahme bis hin zu 
einer Gewässerumleitung (und damit notwendiger wasserrechtlicher Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 
WHG), die Dauer der Ablagerung über rund 20 Jahre und das In-Kauf-Nehmen der Zerstörung von 
Waldboden. Im Vergleich dazu wiegt die erst auf lange Frist eintretende Verbesserung der 
Waldbewirtschaftung, noch dazu für eine nicht wirtschaftlich bzw. nur im Nebenerwerb betriebene 
Waldbewirtschaftung gering und ist als (forst-)wirtschaftlich unvernünftig zu betrachten (vgl. insoweit auch 
Stellungnahmen des AELF vom 8.5.2018, 3.6.2019 und 9.3.20210). Die Kläger haben auch keinerlei 
Überlegungen dahingehend angestellt, ob sie außer von der Fa. U. … Auffüllmaterial von anderer Seite 
beziehen können, was weiter massiv gegen eine schwerpunktmäßige Verbesserung der 
Waldbewirtschaftung spricht.
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In der Ablagerung des Inertmaterials ist wirtschaftlich schwerpunktmäßig und unter Beachtung der 
Verkehrsauffassung (vgl. insoweit auch BayVGH, B.v. 3.7.2009 - 14 CS 07.966 - juris Rn. 33, BVerwG, U.v. 
14.4.2005 - 7 C 26/03 - juris Rn. 14, BVerwG, B.v. 12.1.2010 - 7 B 34/09 - juris Rn. 6) eine 
Abfallentledigung in Form der Abfallbeseitigung und keine Abfallverwertung zu sehen. Die Rechtsprechung 
sieht eine Auffüllung mit Abfällen nur dann als Verwertungsmaßnahme an, wenn der Hauptzweck der 
Maßnahme in der Nutzung der Abfälle liegt, was angenommen werden kann, wenn für die vorgenommene 
Verfüllung eine naturschutzrechtliche oder sonst rechtliche Verpflichtung besteht (BVerwG, B.v. 12.1.2010 - 
7 B 34/09 - juris Rn. 6) bzw. es um die Rekultivierung einer Fläche geht (BayVGH, B.v. 3.7.2009 - 14 CS 
07.966 - juris Rn. 33). Dies entspricht auch der heutigen Formulierung des KrWG in § 3 Abs. 23 Satz 1, 
Abs. 25a KrWG. Danach liegt bei einer Verfüllung dann eine stoffliche Verwertung vor, wenn es sich um 
eine Rekultivierung von Abgrabungen oder zu bautechnischen Zwecken bei der Landschaftsgestaltung 
handelt. Dies ist beides nicht der Fall. Weder wurden die Grundstücke jemals abgegraben und werden 
nunmehr rekultiviert, noch dient die Auffüllung der Landschaftsgestaltung. Erforderlich ist vorliegend damit 
eine Deponiegenehmigung nach § 35 Abs. 2 KrWG. Eine Baugenehmigung scheidet zur Legalisierung aus 
und ist vom Beklagten zu Recht versagt worden.

3.
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Eine Baugenehmigung kann ungeachtet dessen auch deshalb nicht erteilt werden, weil das Vorhaben 
bauplanungsrechtlich - selbst unter Zugrundelegung einer Waldbewirtschaftungsmaßnahme - unzulässig ist, 
Art. 59 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 35 BauGB. Bei der Auffüllung handelt es sich nicht um ein 
privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB, das im Außenbereich zulässig ist. Eine Privilegierung läge 
nur dann vor, wenn die Auffüllung einen forstwirtschaftlichen Betrieb dienen würde. Dies ist deshalb nicht 
der Fall, weil die Kläger einen solchen forstwirtschaftlichen Betrieb nicht innehaben. Die Tätigkeit der 
Holzgewinnung ist hierfür nicht ausreichend. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
(vgl. BVerwG, U.v. 4.3.1983 - 4 C 69.79 - juris; B.v. 29.12.67 - 4 B 148.67 - Buchholz 406.11, § 35 BBauG 
Nr. 61 S. 215, ebenso VG Ansbach, U.v. 16.5.2019 - 17 K 18.01525 - juris m.w. N.) ist ein 
(forstwirtschaftlicher) „Betrieb“ durch eine spezifische betriebswirtschaftliche Organisation und durch 
Nachhaltigkeit im Sinne eines auf Dauer gedachten und lebensfähigen Unternehmens gekennzeichnet, was 
ein Mindestmaß an forstwirtschaftlicher Betätigung voraussetzt. Zwar ist auch ein forstwirtschaftlicher 
Nebenerwerbsbetrieb möglich und keine Vollerwerbsforstwirtschaft nötig, die Nutzung größerer Waldflächen 
und eine gewisse Betriebsintensität ist jedoch erforderlich (vgl. BayVGH, B.v. 12.12.2019 - 1 ZB 15.2594 - 
juris; VG Ansbach, U.v. 20.9.2018 - 3 K 17.01311 - juris). Es müsste ein nicht unerheblicher Anteil des 
Gesamteinkommens durch die Forstwirtschaft erwirtschaftet werden. Reine Liebhaberei und (Brenn-
)Holzgewinnung lediglich für den Eigenbedarf, wie dies die Kläger nach ihren Aussagen in der mündlichen 
Verhandlung allesamt allein betreiben, genügt hingegen nicht. Die Kammer hat entsprechend dieser 
Voraussetzung bei einem ähnlichen Organisationsgrad einen forstwirtschaftlichen Nebenbetrieb bei 
bewirtschafteten Waldflächen von rund 10,5 ha abgelehnt (VG Ansbach, U.v. 16.5.2019, a.a.O). Darauf ob 
das Vorhaben der Forstwirtschaft „dienen“ würde, kommt es daneben nicht mehr an. Hieran bestehen 



ebenfalls erhebliche Zweifel, weil die Maßnahme gewachsenen Waldboden zunächst zerstört, einen Ertrag 
über einen langen Zeitraum verhindert und nur auf sehr lange Sicht (20 Jahre) überhaupt einen Nutzen 
bringen könnte (vgl. insoweit die kritischen Stellungnahmen des AELF als insoweit fachkundiger Stelle).
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Liegt ein privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB nicht vor, ist eine Zulassung im Außenbereich 
nach § 35 Abs. 2 BauGB nur möglich, wenn durch das Vorhaben öffentliche Belange i.S.v. § 35 Abs. 3 
BauGB nicht beeinträchtigt werden. Eine Beeinträchtigung jedenfalls der Belange des Naturschutzes (§ 35 
Abs. 3 Nr. 5 BauGB) ist jedoch gegeben. Durch die Verfüllung würde auch der die Grundstücke querende 
Bach (nach insoweit eindeutiger Aussage des Wasserwirtschaftsamt … vom 8.10.2020 handelt es sich um 
ein Gewässer III. Ordnung), der nach Stellungnahme des technischen Umweltschutzes im Landratsamt vom 
10. Juli 2019 als Wanderkorridor für Tiere und Pflanzen dient, zerstört. Dies ist nach § 30 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 
1 BNatSchG verboten und stellt damit in jedem Fall eine Beeinträchtigung im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB 
dar. Ebenso verboten und damit beeinträchtigend ist die Zerstörung gewachsenen Waldbodens, Art. 9 Abs. 
1 BayWaldG, dem nach fachkundiger Einschätzung des AELF auch keine Verbesserung der 
Waldbewirtschaftung gegenübersteht (vgl. Stellungnahme des AELF, insbesondere vom 3.6.2019).
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Geht man mit den Ausführungen unter 2. von einer Abfallbeseitigungsmaßnahme aus, liegt die 
Beeinträchtigung eines weiteren Belangs nach § 35 Abs. 3 BauGB auf der Hand. Ein solches Vorhaben 
widerspricht klar auch der Festsetzung des - bislang nicht geänderten - Flächennutzungsplans (§ 35 Abs. 3 
Nr. 1 BauGB); dieser sieht eine Waldfläche vor.
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Eine Baugenehmigung kann damit nicht erteilt werden, § 113 Abs. 5 VwGO.

4.

35
Die Kostenentscheidung der deshalb abzuweisenden Klage folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.


